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Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

7A 117/22 

Ihr Zeichen Durchwahl Datum 

0531 ss 15.11.2022 

in der Verwaltungsrechtssache 

u. Landkreis Peine 

Streitgegenstand: Informationsfreiheit 

    
  

hatte das Gericht den Beklagten mit Verfügung vom 20. Oktober 2022 aufgefordert, bis zum 

4. November 2022 mitzuteilen, ob er eine Kostenübernahmeerklärung abgeben möchte, durch 

welche sich die Gerichtskosten auf 1/3 reduzieren würden. Wie sich nunmehr herausgestellt 

hat, ist diese Verfügung leider nicht an die Beteiligten geschickt worden. 

Nunmehr hat der Beklagte mit Schriftsatz vom 15. November 2022 mitgeteilt, dass er die Kos- 

tenübernahme erklärt. 

Ich beabsichtige, den Einstellungsbeschluss vom 11. November 2022 gemäß 8 118 VwGO 

1.V.m. 8 122 Abs. 1 VwGO dahingehend zu berichtigen, dass die Kostenentscheidung der 

Kostenübernahmeerklärung des Beklagten folgt. Für den Kläger ändert sich dadurch gar 

nichts. 

Vor einer solchen Entscheidung müssen die Beteiligten angehört werden. Ich gebe Ihnen da- 

her hiermit Gelegenheit, 

bis zum 30. November 2022 

mitzuteilen, ob Sie Bedenken gegen eine solche Berichtigung haben. 
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Mit freundlichen Grüßen 

ustizobersekretarin 

  

Hinweis: 

Informationen zum Datenschutz sind auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Braunschweig im Bereich "Wir 

über uns - Datenschutz" abrufbar oder können bei Gericht eingesehen werden. 

Link: http://www.verwaltungsgericht-braunschweig.niedersachsen.del/startseite/wirueberuns/datenschutz/ 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 11.11.2022 erreichte mich Ihr Beschluss vom 11.11.2022 über das EGVP-Postfach, 

dass 

e das Verfahren eingestellt wird, 

e die Kosten des Verfahrens die Beklagte trägt und 

e der Wert des Streitgegenstandes auf 5.000,00 € festgesetzt wird. 

Als Anlage war Ihr Schreiben vom 20.10.2022 beigefügt, welches ich am bzw. nach dem 

20.10.2022 NICHT erhalten habe. Sie gaben mir bis zum 04.11.2022 Gelegenheit ggf. eine 
Kostenübernahmeerklärung abzugeben. Dann würden sich die von mir zu tragenden 

Gerichtskosten um 2/3 reduzieren. 

Zu Ihrer Information teile ich mit, dass Ihre Nachricht vom 05.10.2022 von 11:41 Uhr 

anstelle an, ‘an gesendet wurde und mich erst am 
26.10.2022 erreicht hatte. Ist es evtl. möglich, dass Ihr Schreiben vom 20.10.2022 

ebenfalls an ein falsches EGVP-Postfach gesendet wurde? 

  

Hätte ich Ihr Schreiben vom 20.10.2022 erhalten, dann hätte ich eine 

Kostenübernahmeerklärung abgegeben. Bitte teilen Sie mir deshalb mit, ob ich nun 
Beschwerde gegen die Streitwertfestsetzung einlegen müsste. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

E = 
  

      

 



  

informieren Sie bitte sofort die/den Absender/in und vernichten Sıe diese 

Mail 
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Landkreis Peine - Der Landrat 

Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 

Burgstraße 1 | 31224 Peine 

  

www.landkreis-peine.de<https://www.landkreis-peine.de/> | facebook<https://www. 

facebook.com/LandkreisPeine/> | Twitter<https://twitter.com/LandkreisPeine> | YouTube< 

https://www.youtube.com/channe/UC5HIMLxmFc6dGcAiT2elnxA> | Instagram<https 

//instagram.com/landkreispeine?igshid=li8pouo5s7rn> 

Datenschutzerklärung<https://www.landkreis-peine.de/Quicknavigation/Datenschutz>



Diese Mail enthält vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen. Die 

Veröffentlichung und Weitergabe 

ist nicht gestattet. Wenn Sie nicht die/der richtige Adressat/in sind und 

diese Mail irrtümlich erhalten haben, 

informieren Sie bitte sofort die/den Absender/in und vernichten Sie diese 

Mail.
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